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Termine November 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.11.2009 13.11.2009 6.11.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2009 13.11.2009 6.11.2009 
Gewerbesteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Grundsteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Sozialversicherung5 26.11.2009 entfällt entfällt 

 

Termine Dezember 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 

Umsatzsteuer4 10.12.2009 14.12.2009 7.12.2009 
Sozialversicherung5 28.12.2009 entfällt entfällt 
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2009 bzw.  
21.12.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Investitionszulagengesetz 2010  
 
Nach dem Investitionszulagengesetz 2010 werden betriebliche Erstinvestitionsvorhaben 
des verarbeitenden Gewerbes, ausgewählter produktionsnaher Dienstleistungen sowie 
des Beherbergungsgewerbes zeitlich gestaffelt und in unterschiedlicher Höhe durch eine 
Investitionszulage gefördert. Begünstigt sind Steuerpflichtige im Sinne des EStG und des 
KStG, die im sog. Fördergebiet begünstigte Investitionen vornehmen. Fördergebiet sind 
die fünf neuen Bundesländer sowie Berlin.  
 
Begünstigt sind die Anschaffung oder Herstellung der meisten beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit 5-jähriger Behaltefrist (nicht begünstigt sind u. 
a. Pkw, Flugzeuge, Software und Anschaffungen unter 410 € sowie alle Ersatzin-
vestitionen) sowie die Anschaffung oder Herstellung neuer Gebäude, soweit sie zu einem 
Erstinvestitionsvorhaben in einem begünstigten Betrieb gehören. 
 
Erstinvestitionsvorhaben sind: 
 

• Errichtung einer neuen Betriebsstätte, 
• Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, 
• Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in neue zusätzliche Produkte, 
• Grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens, 
• Übernahme eines von Stilllegung bedrohten Betriebs. 

 
Das Gesetz sieht unterschiedliche Fördersätze in Abhängigkeit vom Beginn des 
Erstinvestitionsvorhabens vor (nachfolgend sind die Fördersätze für kleine und mittlere 
Unternehmen aufgeführt; für Großunternehmen halbieren sich die Sätze): 
 

− vor 31.12.2009 25 % (Gebäude: 12,5 %), 
− vor 31.12.2010 20 % (Gebäude: 10,0 %), 
− vor 31.12.2011 15 % (Gebäude:   7,5 %), 
− vor 31.12.2012 10 % (Gebäude:   5,0 %), 
− vor 31.12.2013   5 % (Gebäude:   2,5 %). 

 
Wenn ein Erstinvestitionsvorhaben noch in 2009 begonnen wird, gilt ein Fördersatz von 
25 %, auch wenn bestimmte Einzelinvestitionen erst später, z. B. in 2010 oder 2011, 
erfolgen. Analog besteht bei Erstinvestitionsvorhaben, die in 2010 beginnen, ein Anspruch 
von 20 % auf alle begünstigten Investitionen des Erstinvestitionsvorhabens. 
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Mit einem Erstinvestitionsvorhaben wird im Sinne des Investitionszulagengesetzes 2010 
begonnen, wenn für die erste Einzelinvestition des Erstinvestitionsvorhabens tatsächlich 
die Anschaffung erfolgt oder die Herstellung begonnen, jedoch zumindest die verbindliche 
Bestellung vorgenommen wurde; bei Gebäuden mit dem Vorliegen eines rechtswirksam 
abgeschlossenen obligatorischen Vertrages über die Anschaffung bzw. der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs-/Leistungsvertrages oder die Aufnahme der 
Bauarbeiten. 
 
Ein einheitliches Erstinvestitionsvorhaben umfasst alle Einzelinvestitionen, die auf einem 
Investitionsentschluss und einer einheitlichen Investitionsplanung beruhen und die in 
einem unmittelbaren räumlichen, zeitlichen sowie technischen und funktionalen 
Zusammenhang stehen. Die Dauer des Erstinvestitionsvorhabens darf 3 Jahre nicht 
überschreiten. 
 
 

Zur Dauerfristverlängerung bei der zusammenfassenden 
Meldung ab 2010 
 
Eine am 20.1.2009 im Amtsblatt der EU veröffentlichte EU-Richtlinie (2008/117/EG) zielt auf 
Neuerungen betreffend die Zusammenfassende Meldung (§ 18a UStG). Zum Zwecke eines 
schnelleren Informationsaustausches ist eine Verkürzung des Zeitraums für die Abgabe der 
Zusammenfassenden Meldung (ZM) auf einen Monat vorgesehen. Während die ZM also 
gegenwärtig für einen Zeitraum von drei Monaten erstellt und bis zum 10. des Folgemonats 
beim Finanzamt abgegeben werden muss, soll die ZM ab 2010 grundsätzlich für einen 
Zeitraum von einem Kalendermonat erstellt und innerhalb einer Frist von höchstens einem 
Monat abgegeben werden. Die Mitgliedsstaaten können jedoch für KMU auch weiterhin eine 
quartalsmäßige Abgabe der ZM gestatten, wenn der Gesamtbetrag der Lieferungen 
50.000 € nicht übersteigt. Die bisher bestehende Möglichkeit der Beantragung einer 
Dauerfristverlängerung durch den Steuerpflichtigen für einen Monat (§§ 46-48 UStDV, § 18a 
Abs. 1 Satz 6 UStG) soll laut neuer EU-Richtlinie gänzlich entfallen. 
 
Die Richtlinie gilt nicht unmittelbar, sondern bedarf erst noch der Umsetzung in nationales 
Recht durch den deutschen Gesetzgeber. Dies ist bisher noch nicht geschehen. Dem 
Gesetzgeber verbleibt bei der Umsetzung (so sie denn bis zum 1.1.2010 vollzogen wird) ein 
gewisser Handlungsspielraum, weshalb verschiedene Varianten in Betracht kommen: 
 

• die Dauerfristverlängerung könnte ganz entfallen.  
• die allgemeine Frist für die ZM könnte nach hinten verschoben werden, indem das 

Fristende für die Abgabe beispielsweise auf den 25. Tag des Folgemonats (Vorgabe: 
höchstens ein Monat), statt auf den 10. Tag des Folgemonats gelegt wird.  

• zudem könnte die Frist für die Voranmeldungen nach hinten verschoben werden, um 
zu einem Gleichklang zwischen Abgabe der ZM und der Voranmeldung zu gelangen. 
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Vorsteueraufteilung nach Umsatzschlüssel 
 
Das Niedersächsische FG hat entschieden, dass die ab 2004 geltende Regelung des § 15 
Abs. 4 Satz 3 UStG, die eine Vorsteueraufteilung nach einem Umsatzschlüssel faktisch 
ausschließt, europarechtswidrig ist (v. 23.4.2009, 16 K 271/06). Der Steuerpflichtige kann 
sich unmittelbar auf die für ihn günstigere Regelung im europäischen Gemeinschaftsrecht 
berufen. Eine Vorsteueraufteilung ist nach Ansicht des Niedersächsischen FG auch ab 
2004 nach einem Umsatzschlüssel möglich. 
 

Wird ein Gebäude teilweise steuerfrei, teilweise steuerpflichtig vermietet, so kann der 
Steuerpflichtige die bei Herstellung des Gebäudes angefallenen Vorsteuern nur insoweit 
abziehen, als sie auf die steuerpflichtigen Umsätze entfallen. In der Vergangenheit war 
lange streitig, ob die Aufteilung der Vorsteuern nur im Verhältnis der 
steuerfrei/steuerpflichtig genutzten Gebäudeflächen oder auch nach dem Verhältnis der 
mit den einzelnen Gebäudeeinheiten erzielten Umsätze zulässig ist. 
 

Nach dem zum 1.1.2004 in Kraft getretenen § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG ist eine Aufteilung 
nach dem Verhältnis der Umsätze nur möglich, wenn keine andere wirtschaftliche 
Zurechnung möglich ist. Da der Flächenschlüssel aber immer einen sachgerechten 
Aufteilungsmaßstab darstellt, bewirkt § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG de facto einen Ausschluss 
des Umsatzschlüssels. Nunmehr hat das Niedersächsische FG entschieden, dass die 
Regelung in § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG nicht EU-Recht vereinbar ist. Der Steuerpflichtige ist 
deshalb auch nach dem Jahre 2003 weiterhin berechtigt, unter Berufung auf Art. 17 Abs. 5 
der 6. EG-Richtlinie seine Vorsteuern nach einem Umsatzschlüssel aufzuteilen. 
 
 

Nachweis steuerfreier innergemeinschaftlicher 
Lieferungen 
 
Versendet ein Unternehmer den Gegenstand einer Lieferung durch einen selbstständigen 
Frachtführer in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, ist die Lieferung als 
innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei, wenn der Unternehmer die Versendung durch 
einen Beleg nachweist. Der Bundesfinanzhof (v. 12.5.2009, V R 65/06, BFH/NV 2009, 
S. 1555) hat entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden, dass ein CMR-
Frachtbrief auch dann ein ausreichender Versendungsbeleg ist, wenn er keine Bestätigung 
über den Warenempfang am Bestimmungsort enthält. Die Empfängerbestätigung nach 
Feld 24 des Frachtbriefs gehört nicht zu den zwingend erforderlichen Angaben. 
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Lässt der Erwerber den Gegenstand durch einen Beauftragten abholen, muss der 
Unternehmer nach Auffassung der Finanzverwaltung die Berechtigung des Abholenden 
durch eine schriftliche Vollmacht des Erwerbers belegen. Auch dies hat der 
Bundesfinanzhof verworfen. Bestehen an der Abholberechtigung im Einzelfall konkrete 
Zweifel, kann der Unternehmer den Nachweis mit anderen Mitteln führen, z. B. durch 
Zeugenbeweis. Er ist nicht ausschließlich auf einen Nachweis durch einen schriftlichen 
Beleg angewiesen. 
 
 

Umsatzsteuerliche Änderungen ab dem 1.1.2010 
 
Bereits im VP-Newsletter Juli 2009 sowie September 2009 wurde über die 
gesetzgeberischen Neuerungen beim sog. Ort der sonstigen Leistung sowie beim 
Vorsteuervergütungsverfahren berichtet. Nachfolgend wird nochmals ein Überblick 
gegeben: 
 
Ort der sonstigen Leistung ab 1.1.2010 
 
Sonstige Leistungen an einen Unternehmer 
 
Sonstige Leistungen an einen Unternehmer (B2B-Leistung, Business-to-Business) werden 
regelmäßig an dem Ort ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger sein Unternehmen 
betreibt (Empfängersitzprinzip). Das gilt für die Leistungserbringung sowohl gegenüber 
Unternehmern mit Sitz in der EU als auch mit Sitz im Drittland. Den Unternehmern 
gleichgestellt werden insoweit juristische Personen (insbesondere des öffentlichen 
Rechts), soweit sie nicht unternehmerisch tätig sind und ihnen eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer erteilt wurde. 
 
Die Leistung muss für den unternehmerischen Bereich des Leistungsempfängers 
ausgeführt worden sein. Die bisherige Möglichkeit, für bestimmte innergemeinschaftliche 
sonstige Leistungen den Leistungsort durch Verwendung einer Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer zu verlagern, wird abgeschafft. Verwendet der Leistungsempfänger 
aber eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, kann der Leistende davon ausgehen, 
dass die Leistung für den unternehmerischen Bereich bezogen wird. Für den 
unternehmerischen Bereich bezogen sind auch Leistungen, die der Erbringung nicht 
steuerbarer Umsätze dienen. Der Leistungsort liegt am Ort einer Betriebsstätte des 
Leistungsempfängers, wenn die Leistung an diese Betriebsstätte ausgeführt wird. 



 

  

 6 

November 2009 

 

Sonstige Leistungen an Endverbraucher 
 
Bei sonstigen Leistungen an Endverbraucher (Leistungen im B2C-Bereich, Business-to-
Consumer) bleibt es grundsätzlich bei der Besteuerung am Ort des leistenden 
Unternehmers (Unternehmer-Sitz-Prinzip). Liegt der Ort im Ausland, ist die Leistung im 
Inland nicht steuerbar. Steuerschuldner ist der leistende Unternehmer. Für Registrierung, 
Rechnungslegung, Fiskalvertretung und das Besteuerungsverfahren gilt das Recht des 
jeweils anderen Staates. 
 

Ausnahmen von der grundsätzlichen Ortsregelung 
 
Die nachfolgend genannten Ausnahmen gelten sowohl für Leistungen an Unternehmer als 
auch für Leistungen an Endverbraucher. 
 
• Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 
 
Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück wird dort ausgeführt, wo 
das Grundstück liegt. Als sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 
sind insbesondere anzusehen: 
 

− sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von 
Grundstücken und 

− sonstige Leistungen, die der Erschließung von Grundstücken oder der Vorbereitung, 
Koordinierung oder Ausführung von Bauleistungen dienen. 

 
• Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln 

 
Die kurzfristige Vermietung eines Beförderungsmittels wird an dem Ort ausgeführt, an dem 
das Beförderungsmittel dem Empfänger körperlich übergeben wird. Als kurzfristig gilt eine 
Vermietung über einen ununterbrochenen Zeitraum 
 

− von nicht mehr als 90 Tagen bei Wasserfahrzeugen, 
− von nicht mehr als 30 Tagen bei anderen Beförderungsmitteln. 
 

• Veranstaltungsleistungen 
 

Veranstaltungsleistungen sind kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, 
sportliche, unterhaltende oder ähnliche Leistungen, wie Leistungen im Zusammenhang mit 
Messen und Ausstellungen einschließlich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter sowie 
die damit zusammenhängenden Tätigkeiten, die für die Ausübung der Leistungen 
unerlässlich sind. Diese werden dort ausgeführt, wo sie vom Unternehmer tatsächlich 
erbracht werden. 
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• Restaurationsleistungen 
 

Für Restaurationsumsätze bestimmt sich der Leistungsort zukünftig nach dem Tätigkeits-
Prinzip. Die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 
(Restaurationsleistung), wenn sie nicht an Bord eines Schiffs, Flugzeugs oder in einer 
Eisenbahn während einer Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsgebiets erfolgt, wird 
dort ausgeführt, wo sie vom Unternehmer tatsächlich erbracht wird. Damit werden die 
tatsächlich im Ausland erbrachten Restaurationsleistungen nicht mehr mit deutscher 
Umsatzsteuer belastet. Restaurationsleistungen an Bord eines Schiffs, Flugzeugs oder in 
einer Eisenbahn während einer Beförderung im Inland oder im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
werden am Abgangsort erbracht. 
 
• Personenbeförderungen 

 
Für Personenbeförderungsleistungen bestimmt sich der Leistungsort wie bisher nach dem 
Strecken-Prinzip. Die Beförderung einer Person wird dort ausgeführt, wo die Beförderung 
bewirkt wird. Erstreckt sich eine solche Beförderung nicht nur auf das Inland, ist nur der Teil 
der Leistung in Deutschland steuerbar, der auf das Inland entfällt. 
 
Für alle vorgenannten Leistungen gilt, dass sie im B2B-Bereich zum Reverse-Charge-
Verfahren führen können. Ob und wie stehen im Ermessen jedes einzelnen Mitgliedstaates. 
Sieht der jeweilige Mitgliedstaat die Übertragung der Steuerschuldnerschaft vor, hat der 
Leistende dort keine umsatzsteuerlichen Verpflichtungen. Der Leistende hat den Umsatz in 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung und in der Zusammenfassenden Meldung anzugeben. In 
der Rechnung hat der Leistende seine und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Leistungsempfängers anzugeben. 
 
Sieht der jeweilige EU-Staat keine Übertragung der Steuerschuldnerschaft vor, ist der 
Leistende dort Steuerschuldner und hat die Erklärungspflichten des jeweiligen 
Belegenheitsstaates zu erfüllen. 
 
Ausnahmen von der allg. Ortsregelung bei Leistungen an Endverbraucher 
 
• Werkleistungen 

 
Für Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen und die Begutachtung dieser 
Gegenstände bestimmt sich der Leistungsort nach dem Tätigkeits-Prinzip. Arbeiten in 
diesem Sinne sind hauptsächlich Werkleistungen an beweglichen körperlichen 
Gegenständen. Werkleistungen sind sonstige Leistungen, die sich auf die Be- oder 
Verarbeitung eines Gegenstandes beziehen, wenn der Werkunternehmer den be- oder 
verarbeiteten Stoff nicht als Hauptstoff hinzugefügt hat, sondern es sich bei den Stoffen nur 
um Zutaten oder sonstige Nebensachen handelt. 
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Beispiele für solche Leistungen sind:  
 

− der Zusammenbau einer Maschine ohne selbst beschaffte Hauptstoffe, wenn die 
Maschine nicht Grundstücksbestandteil wird 

− die Vernichtung oder Entsorgung beweglicher körperlicher Gegenstände 
− Wartungsarbeiten an beweglichen Anlagen, Maschinen und Kfz. 

 
• Vermittlungsleistungen 

 
Für Vermittlungsleistungen bestimmt sich der Leistungsort nach dem Ort des vermittelten 
Umsatzes (vermittelte Lieferung, vermittelter Erwerb). Vermittlungsleistungen sind 
selbständige Leistungen, die darin bestehen, dass der Vermittler das Erforderliche tut, damit 
zwei Parteien einen Vertrag schließen. Ausreichen kann, dass der Vermittler einer Partei die 
Gelegenheit zum Vertragsabschluss nachweist. Der Vermittler kann aber auch im Auftrag 
der einen Partei mit der anderen Kontakt aufnehmen und über Einzelheiten des 
Vertragsabschlusses verhandeln. 
 
Eine Vermittlungsleistung setzt voraus, dass der Unternehmer in fremdem Namen und auf 
fremde Rechnung tätig wird (Agent, Handelsvertreter). 
 
• Katalogleistungen 

 
Bei Katalogleistungen hängt der Leistungsort vom Sitz oder Wohnort des Leistungs-
empfängers ab. 
 
Hat der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz außerhalb des Gemeinschaftsgebiets, wird 
die sonstige Leistung dort ausgeführt, wo der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz hat. 
 
Hat der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, wird die 
sonstige Leistung dort ausgeführt, wo der leistende Unternehmer sein Unternehmen 
betreibt. 
 
Katalogleistungen sind: 

 
− Leistungen, die der Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, 

Urheberrechten, Warenzeichenrechten und ähnlichen (geschützten) Rechten dienen, 
z. B. Sprach-, Schrift- und Musikwerke, Lichtbildwerke, Filmwerke, Darstellungen 
wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne und Karten. 

− Leistungen, die der Werbung dienen. Das sind solche, die bei den Werbeadressaten 
den Entschluss zum Erwerb von Gegenständen oder zur Inanspruchnahme sonstiger 
Leistungen auslösen sollen. 
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− Berufstypische sonstige Leistungen, z. B. aus der Tätigkeit als Rechtsanwalt, 
Steuerberater oder Sachverständiger. 

− Die Überlassung aller Erkenntnisse, die ihrer Art nach geeignet sind, technische oder 
wirtschaftliche Verwendung zu finden (ungeschützte Rechte), z. B. Informationen von 
Journalisten, Coaching, Leistungen der Erbenermittler. 

− Leistungen in Verbindung mit Krediten. 
− Personalgestellungen, also die entgeltliche Überlassung von Arbeitnehmern, die der 

Leistungsempfänger für seine Zwecke einsetzt. 
− Die Vermietung körperlicher beweglicher Gegenstände, z. B. Musikinstrumente, 

Baumaschinen, Zapfanlagen. 
− Telekommunikationsdienstleistungen 
− Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 
− Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen. Das sind Leistungen, die 

über das Internet erbracht werden und deren Erbringung in hohem Maße auf 
Informationstechnologie angewiesen ist, d.h. die Leistung ist automatisiert, wird nur 
mit wenig menschlicher Beteiligung erbracht und wäre ohne Informationstechnologie 
nicht möglich. 

− Keine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung ist die Lieferung von 
Gegenständen nach elektronischer Bestellung und Auftragsbearbeitung. 

 
Güterbeförderungen 
 
Für Güterbeförderungen und damit im Zusammenhang stehende Leistungen wie Beladen, 
Entladen, Umschlagen im B2B-Bereich bestimmt sich der Ort nach dem Empfänger-
sitzprinzip. Damit muss nicht mehr zwischen inländischen Güterbeförderungen, innerge-
meinschaftlichen Güterbeförderungen und Drittlandsbeförderungen unterschieden werden. 
 
Wird eine Güterbeförderungsleistung tatsächlich ausschließlich im Drittlandsgebiet erbracht 
und ist der Leistungsort für diese Leistung im Inland, wird es nicht beanstandet, wenn der 
Leistungsempfänger den Umsatz nicht der Umsatzbesteuerung in Deutschland unterwirft. 
 
Beispiel: Ein deutscher Unternehmer D beauftragt einen norwegischen Unternehmer N 
Ware von Oslo nach Bergen zu transportieren. 
 
Lösung: Da die Beförderungsleistung von einem Unternehmer (N) an einen 
Unternehmer (D) erbracht wird, findet sie am Sitzort des Empfängers, also in Deutschland, 
statt. Die Leistung ist in Deutschland umsatzsteuerpflichtig und D ist Steuerschuldner. 
Allerdings dürfte die Leistung auch in Norwegen steuerpflichtig sein. Um die Doppelbe-
steuerung zu vermeiden, würde die Finanzverwaltung es nicht beanstanden, wenn D die 
Leistung nicht in Deutschland versteuert. 
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Für Güterbeförderungsleistungen im B2C-Bereich bestimmt sich der Leistungsort wie bisher 
bei Inlands- und Drittlandsbeförderungen nach dem Strecken-Prinzip und bei innerge-
meinschaftlichen Beförderungen nach dem Ort des Beginns der Beförderung. 
 

Grenzüberschreitende Leistungen innerhalb der EU 
 
Der Leistungsort bestimmt sich im B2B-Bereich auch nach dem Sitzort des Leistungs-
empfängers, löst aber EU-weit eine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, das so genannte 
Reverse-Charge-Verfahren aus. Außerdem muss der Unternehmer eine Zusammen-
fassende Meldung abgeben, wenn er steuerpflichtige sonstige Leistungen an in anderen 
Mitgliedstaaten ansässige Leistungsempfänger erbracht hat, für die diese Leistungs-
empfänger in dem Mitgliedstaat, in dem sie ansässig sind, die Steuer schulden. 
 
Außerdem hat der Unternehmer die Bemessungsgrundlagen in seinen Umsatzsteuer-
erklärungen (Voranmeldungen und Jahreserklärung) gesondert zu erklären. 
 
Beispiel: Ein Uhrmacher aus Berlin wird von einem Unternehmer aus Dänemark beauftragt, 
eine Standuhr, die am Unternehmenssitz des Dänen dessen Büro ziert, zu reparieren. Der 
Däne verwendet seine ihm in Dänemark zugeteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 
 
Lösung: Durch die Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann der 
Leistende davon ausgehen, dass die Leistung für den unternehmerischen Bereich bezogen 
wird. Da es sich um einen ausländischen Unternehmer handelt, wird die Reparaturleistung 
in Dänemark erbracht. Der Uhrmacher stellt keine deutsche Umsatzsteuer in Rechnung. 
 

Rechnungen ausländischer Unternehmer 
 
Erbringt ein ausländischer Unternehmer eine sonstige Leistung, bei der sich der inländische 
Leistungsort danach richtet, wo der Leistungsempfänger seinen Sitz oder eine Betriebsstätte 
hat, an die die Leistung erbracht wird, und schuldet der inländische Leistungsempfänger 
wegen der Umkehrung der Steuerschuldverschaft die Steuer, hat der Leistende in der 
Rechnung auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers 
anzugeben. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer benötigt der Leistende auch für die 
Angabe in seiner Zusammenfassenden Meldung. 
 

Vorsteuervergütungsverfahren ab 1.1.2010 
 
Die neuen Vorschriften sind auf Vergütungsanträge anzuwenden, die nach dem 31.12.2009 
gestellt werden.  Maßgebend ist also der Zeitpunkt der Antragstellung, nicht das Entstehen 
des Anspruchs auf Vorsteuern. 
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Das bisher bestehende Papierverfahren wird für im Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Unternehmer auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. Die Anträge sind nicht mehr 
unmittelbar im Mitgliedstaat der Vergütung einzureichen. Der nicht im Mitgliedstaat der 
Vergütung Ansässige muss einen elektronischen Vergütungsantrag über das vom 
Ansässigkeits-Mitgliedstaat einzurichtende elektronische Portal an den Mitgliedstaat der 
Vergütung richten. Im Inland ansässige Unternehmer müssen ihre Anträge ab 2010 über ein 
elektronisches Portal zunächst dem Bundeszentralamt für Steuern zur Vollständigkeits- und 
Zulässigkeitsprüfung (insbesondere Unternehmereigenschaft des Antragstellers) über-
mitteln. Die Mindestbeträge für die Antragstellung betragen 50 € für Jahresanträge (bisher 
25 €) und 400 € für Dreimonatsanträge und für Anträge, die mehr als drei Monate aber 
weniger als ein Jahr betreffen (bisher 200 €). 
 
Die Vorlage von Originalrechnungen und Einfuhrdokumenten ist nicht mehr zwingend. Der 
Vergütungsmitgliedstaat kann (in allen Fällen) verlangen, dass der Antragsteller zusammen 
mit dem Vergütungsantrag auf elektronischem Wege eine Kopie der Rechnung oder des 
Einfuhrdokuments einreicht, falls die Bemessungsgrundlage mindestens 1.000 € beträgt. 
Der Vergütungsantrag muss dem Ansässigkeitsmitgliedstaat spätestens am 30. September 
des auf den Vergütungszeitraum folgenden Kalenderjahres vorliegen (bisher 30. Juni des 
Folgejahres). 
 
Der Ansässigkeitsmitgliedstaat hat innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des 
Vergütungsantrags diesen an den Vergütungsmitgliedstaat weiterzuleiten. Erfolgt die 
Vergütung erst nach Ablauf von 4 Monaten (bei Nachfragen der Finanzbehörde bis zu 
8 Monate zuzüglich der Erstattungsfrist von 10 Tagen), ist der Vergütungsbetrag zu 
verzinsen. 
 
Vergütungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 
 
In einem anderen Mitgliedstaat ansässige Unternehmer müssen ihren Vergütungsantrag 
ausschließlich elektronisch über das in ihrem Ansässigkeitsmitgliedstaat eingerichtete 
elektronische Portal beim Bundeszentralamt für Steuern einreichen. Der Antrag muss 
spätestens neun Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, auf das er sich bezieht, 
übermittelt worden sein. Die Vergütungssumme muss der Unternehmer selbst berechnen. 
Dem Antrag sind Rechnungen und Einfuhrbelege in Kopie, wenn die darin ausgewiesene 
Bemessungsgrundlage bestimmte Grenzen überschreitet, beizufügen. Des Weiteren wurden 
die Wertgrenzen, die für eine Antragstellung überschritten sein müssen, erhöht. Bei einem 
Antrag für ein Vierteljahr muss die Antragssumme mindestens 400 € betragen (bisher 
200 €). Bei Jahresanträgen oder Anträgen für den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres 
beträgt die Antragssumme mindestens 50 € (bisher 25 €). 
Auch der Bescheid wird nur noch auf elektronischem Weg erteilt und bekanntgegeben, und 
zwar per E-Mail. 
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Die Vergütung muss grundsätzlich spätestens nach 4 Monaten und 10 Tagen erfolgen. 
Werden die Kopien von Rechnungen und Einfuhrbelegen erst zu einem späteren Zeitpunkt 
eingereicht, beginnt die Erstattungsfrist erst wenn die Kopien dem Bundeszentralamt für 
Steuern vorliegen. Bei Nachfragen der Finanzbehörde verlängert sich die Bearbeitungszeit 
auf bis zu 8 Monate und 10 Tage. Wird die Bearbeitungszeit überschritten, ist der 
Vergütungsbetrag zu verzinsen.  
 
Vergütungsverfahren für Drittlandsunternehmer 
 
Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer haben ihren Vergütungsantrag 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim Bundeszentralamt für Steuern 
einzureichen. Sie können den Antrag aber auch wie bisher durch Datenfernübertragung 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz übermitteln. Der Antrag ist spätestens 
sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, auf das er sich bezieht, zu stellen. Die 
Vergütungssumme ist durch den Unternehmer zu berechnen und die maßgeblichen 
Rechnungen und Einfuhrbelege sind im Original zu übermitteln. Auch für Drittlandsunter-
nehmer wurden die Wertgrenzen, die für eine Antragstellung überschritten sein müssen, 
verdoppelt. Bei einem Antrag für ein Vierteljahr muss die Antragssumme mindestens 
1.000 € betragen (bisher 500 €). Bei Jahresanträgen oder Anträgen für den letzten Zeitraum 
eines Kalenderjahres beträgt die Antragssumme mindestens 500 € (bisher 250 €). Der 
Antragsteller muss durch eine Bescheinigung nachweisen, dass er als Unternehmer im 
Ansässigkeitsstaat registriert ist. 
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Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise können die zugrunde liegenden 
Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen Ihren zuständigen Verhülsdonk-
Partner ansprechen. 

 
 
Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
  Tel. Fax E-Mail  

 Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de  

 Chemnitz 0371 38 38 10 0371 30 60 39 chemnitz@verhuelsdonk.de  

 Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de  

 Düsseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de  

 Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de  

 Iserlohn 02371 82 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de  

 Koblenz 0261 3 04 28 0 0261 3 04 28 188 koblenz@verhuelsdonk.de  

 Köln 0221 20 70 00 0221 20 70 022 koeln@verhuelsdonk.de  

 Krefeld 02151 8 53 90 02151 85 39 39 krefeld@verhuelsdonk.de  

 Rostock 0381 24 23 52 1 0381 24 23 52 2 rostock@verhuelsdonk.de  

www.verhuelsdonk.de 
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